Weisung 202404006 vom 22.04.2024 — ESF-
Bundesprogramm Berufseinstiegsbegleitung —
Aufbewahrungsfrist fur Belege bei den Tragern

Laufende Nummer: 202404xxx

Geschaftszeichen: FGL11 —5566.1/6563

Giiltig ab: 22.04.2024
Giiltig bis: 31.12.2026
SGB II: nicht betroffen
SGB Ill: Weisung
Familienkasse: nicht betroffen

Bezug: Weisung 202209005 vom 05.09.2022 - Beendigung des ESF -
Bundesprogramms Berufseinstiegsbegleitung

Zusammenfassung

Die Aufbewahrungsfrist von Belegen der Trager im Zusammenhang mit der Abwick-
lung des ESF-Bundesprogramms Berufseinstiegsbegleitung endet am 31.12.2026.

1. Ausgangssituation

Das ESF-Bundesprogramm Berufseinstiegsbegleitung wurde mit dem Auslaufen der letzten
Vertrage zum 31.07.2022 abgeschlossen.

Die Vertragsbedingungen enthielten hinsichtlich der Aufbewahrungspflichten der Trager fol-
gende Regelungen:

" ... Die Aufbewahrungsfrist betragt 2 Jahre. Uber das genaue Enddatum der
Belegaufbewahrungsfrist informiert die Bundesagentur fir Arbeit den Vertragspartner nach
abschlielender Prifung und Zahlung des Restbetrags nach Erledigung des Vertrags. ..."

Q Bundesagentur fiir Arbeit



Entgegen der 0.a. Weisung 202209005 vom 05.09.2022 endet nach Mitteilung des BMAS
die Belegaufbewahrungsfrist nicht am 31.12.2025 sondern am 31.12.2026.

2. Auftrag und Ziel

Die o.a. Regelung in den Vertragsbedingungen erfordert eine Information der Trager durch
die Bundesagentur flr Arbeit.

3. Einzelauftrage

Die OS AMDL informieren die Trager zu den o.a. geanderten Aufbewahrungsfristen der Un-
terlagen. Die Information des Tragers ist in der eAkte zu dokumentieren.

4. Info

Die Weisung tritt mit Ablauf ihrer Gultigkeit au3er Kraft.

5. Haushalt

Entfallt.

6. Beteiligung
Entfalit.

gez.
Unterschrift

Q Bundesagentur fiir Arbeit



	Weisung 202404006 vom 22.04.2024 – ESF-Bundesprogramm Berufseinstiegsbegleitung – Aufbewahrungsfrist für Belege bei den Trägern
	1. Ausgangssituation
	2. Auftrag und Ziel
	3. Einzelaufträge
	4. Info
	5. Haushalt
	6. Beteiligung


